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FÜR UNTERRICHT UND KUNST 
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An die 
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ZM . eoo I J 

Die schriftliche parlament,arische lUlfrage 

N:J:o 800/J-NF./76, betreffend bedeutende Schwierigkeiten 

bei der Durchführung des erst in dtesem Jahr beschlossenen 

Gesetzes über die Abgeltung von prüfungstätigkeiten im 

Bereich des Schulwesens; die die Abgeordneten PETER und 

Genossen am 11. November 1976 an mich richteten, beehre 

ich mich wie fOlgt zu beantworten: 

ad 1 und 2) 

Diese Fra.ge ist derzeit nur insoweit bean'twort­

,bar als der Betrag von . S 6 ~'lioo aufgrund ,der im Bl.1ndes­

ministerium für Unterricht und Kunst vorrätigen unterlagen 

und Schätzunge'n erstellt wurde; soweit absehbar wird da.Ttli t 

das l\.uslangen gefunden werden können. 

ad 3) 

Bezüglich des a~spruchsber~chtigten Personenkreises 

gibt es keinen Erlaß der mit Gesetzestext in Widerspruch 

stehen könnt-eo 
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ad4) 

Ubcr dieI\ompetenzverteilung hinsichtlich der 

Taxenberechnung, Lohnsteuerberechnung und Auszahlung 

bestanden nif; Unklarheiten. Zur Frage der Auszahlung der 

. Taxen durch di.e Scht'.len selbst. oder durch d.a.s Zentralbesol­

dungsamt, welche möglicherweise hier gemeint ist, ist zu 

sagen: In dieser reinen Verwaltungsangelegenheit ist das 

Bundesministe.rj.lliu für Unter:r·ichtllTi.d Kunst ber.1.üht die 

Auszahlung, ~!elcr.e bisher den Schulen obliegt, von die~en 

auf des Zentralbesoldungsamt zu übertragen. Die diesbezUg­

lichen Verhandlungen haben zu einern positiven Ergebnis 

geführt 0 Das Zentralbesoldungsa.."TIt hai: es übernommen"ab 

1 <> Jänner 1977 die Lohnsteuerberech:ll1nrj und Auszahlung 

aufgrunobloßer Meldungen der Schulen zuübernehmen p In 

einern späteren Ausbaustadium der EDV":""Anlage wird das 

Zentralbesoldungsamt auch die Berechnung des Valorisierungs­

faktors und den Abrundungsvorgang t\b;~rnehmen könnenQ 

ad 5) 

Das Gesetz • .. ,ird la.ufend vollzogen, wobei allen­

falls auftretende Schwierigkeiten laufend geklärt werden .. 

ad 6) 

Bei der, von den Anfragestellern mehrfach erwähn­

ten Tagung der lllTItsdirektoren der. Landesschulräte vom 

12~bis 140 Oktober 1976 'lflUrde besprochen, daß im Jahre 

1976 noch wie bisher die Berechnung 'Cnc. Auszahlung der 

Prüfungs(~ntschädigungen durch die Schulen selbst vorzunehmen 

ist g das Zentralbe301dungsamt jedoch die Lohnsteuerberechnung 

vornirnmt 0 zu welchem Zweck ihm die ausgezahlten Beträge zu 
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melden sind. Ab 10 Jänner 1977 obliegt den Schu.lenr.icht 

mehr die Auszahli.mg sondern nur die tabellarische Meldung 

der Entschädigungsansprüche an das Zentralb(~soldungsarnt 0 

ad 7) 

Die Prüfer bzwo Gutachter erhalten laufend f 

spätesterJ.s aber aufgrund einer I im Hinblick auf das rück­

't'1irkende Ink:r.afttreten des Gesetzes durchzt,;.führenden 

J'al1resabrechl1u~g die ihnen zustehende.'1Abgel tungsleistung'en. 

ad 8) 

GewisseSchwier igk{~j ten aufgrtlnd des rück­

;,.]irkenden Inkrafttretens des Gesetzes treten nur einmalig 

auf und können daher keinen Anlaß zu einer Novellierung 

des Gesetzes gebeno 
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